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Förderungen 
für die Anmeldung und Erhaltung von Schutzrechten 
 

Gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Geschmacksmuster) sind wesentlich für 
den Schutz von Innovationen. Sie sichern den Wettbewerbsvorteil, indem sie neue Entwicklungen, Namen 
(z.B. von Produkten) oder das Design exklusiv für den Erfinder/Entwickler schützen. 
 

Die österreichische Anmeldung alleine ist generell nicht förderbar, es ist die Einbindung in ein F&E 
Projekt erforderlich. 
 
 

1 Förderungen der FFG*1 (www.ffg.at) 
Im Zuge von F&E-Projekten (Produkt-, Verfahrens- oder Dienstleistungsentwicklung) werden die 
Kosten für den Schutz der Entwicklung gefördert (Kosten des Patentanwalts sowie der 
Amtskosten). 
 

Förderquote*3: 70% (Mix aus Zuschuss und Darlehen) von maximal € 10.000,- 
Formale Kriterien: KMU*2 in OÖ 

 
 

2 Förderprogramm easy2innovate (www.catt.at/easy2innovate) 
Im Zuge von F&E-Projekten (Produkt- oder Verfahrensentwicklung) werden die Kosten für ein 
Patent auf die Entwicklung gefördert (Kosten des Patentanwalts sowie der Amtskosten). 
 

Förderquote*3: 50% von maximal ca. € 5.000,- 
Formale Kriterien: KMU*2 in OÖ, Einbindung eines F&E-Partners im Projekt 

 
 

3 ipp - Innovationsschutzprogramm (www.awsg.at) 
Gefördert wird die Begleitung bei der Durchsetzung des geistigen Eigentums in 
Schwellenländern.  
 

Förderquote: 30 - 100% 
Formale Kriterien: KMU*2 

 
 

4 weitere Förderungen 
Neben den angeführten Förderungen gibt es je nach Situation noch weitere Möglichkeiten, 
Kosten für Schutzrechte zu fördern. Kontaktieren Sie TIM für ein kostenloses 
Beratungsgespräch!  

 
 

5 indirekte Förderungen 
Ein aufrechtes Patent (NICHT Gebrauchsmuster!) ermöglicht weitere Vergünstigungen bei der 
Einkommensteuer und bei der Erlangung einer Gewerbeberechtigung. 

 
 
*1 FFG:  Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, www.ffg.at 
*2 KMU: kleine/mittlere Unternehmen < 250 Mitarbeiter, ≤ € 50 Mio. Umsatz oder ≤ € 43 Mio. Bilanzsumme 

Beteiligungsregel: kein Großunternehmen ist zu mehr als 25% beteiligt 
*3 Werte bezogen auf die Kosten für Schutzrechte, die Projekt-Gesamtkosten können höher sein 
 
 
 

Wir freuen uns, mit Ihnen ein kostenloses persönliches Gespräch über Ihre Anforderungen und die 
möglichen Förderungen zu führen! 

 
TIM bei Wirtschaftskammer OÖ 
Telefon.: +43 (0)5 / 90909-3548 
E-Mail: office@tim.at 

TIM bei CATT Innovation 
Management GmbH 

Telefon.: 0732 / 9015 - 5429 
E-Mail: office@tim.at 

 

 
 


